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UMWELTBERICHT 

1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Zielstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg ist seit dem 30.07.1999 
und die 1. Änderungsplanung seit dem 27.05.2005 rechtsverbindlich. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Falkenberg/Elster in ihrer öffentlichen Sitzung am 18.02.2021 beschlossen. 
Die Stadt Falkenberg/Elster beabsichtigt, zusammen mit der George Glamp GmbH, am Standort der 
abgerissenen ehemaligen Gaststätte Seeperle Luxus-Ferienhäuser zu errichten. Durch die geplanten 
Vorhaben kommt es zur Erweiterung des Geltungsbereiches der rechtsverbindlichen 
Bebauungspläne, da wegen der Neuvermessung des Gebietes eine unbeplante Campingplatzfläche 
einzubeziehen ist. 
Durch die vorgesehenen Änderungen kommt es zu Erweiterungen und Verschiebungen von Flächen 
mit ihren jeweiligen Nutzungen. 
Mit der Planänderung werden sämtliche Festsetzungen innerhalb des Änderungsbereiches, die im 
sachlichen Zusammenhang mit den Änderungen stehen, auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Dabei 
werden die Entwicklungen des Naherholungsgebietes berücksichtigt, die sich im Laufe der Jahre 
verändert haben. 
Die im Vorentwurf geplante Entwicklungsfläche SOFerien3 auf dem Flurstück 249 (alt 234) wird ab 
Entwurf in der 3. Änderungsplanung nicht beplant. 
Die im Entwurf geplante Sondergebietsfläche SOWoch auf dem Flurstück 122 wird ab dem 2. Entwurf 
der 3. Änderungsplanung aus dem Geltungsbereich herausgenommen und auf Grundlage von 
Bestandsschutz separat betrachtet. 
Die im Entwurf nicht beplante Grünfläche (Flst. 249 (alt 234)) wird im 3. Entwurf als Bedarfsparkplatz 
beplant. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 wird im Regelverfahren mit paralleler Änderung des 
Flächennutzungsplans aufgestellt. 
Im § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) ist bestimmt, dass für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen unter Berücksichtigung der Anlage zum BauGB 
ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Für die Beurteilung der voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen im Bereich der 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne ist von den Festsetzungen dieser rechtsverbindlichen 
Bebauungspläne auszugehen und diese den Änderungen der hier zu betrachtenden 3. 
Änderungsplanung des Bebauungsplans Nr. 8 gegenüberzustellen (vgl. OVG Lüneburg, 1 K 7061/95 
Urteil vom 27.08.1997). 
Zusätzliche Eingriffe, die sich aus den Festsetzungen dieser Planung ergeben, werden ermittelt und 
entsprechende Festsetzungen zur Kompensation getroffen. Dies betrifft u. a. Eingriffe, die sich aus 
der zusätzlich möglichen Versiegelung ergeben.  
Im Rahmen der Umweltprüfung werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes erarbeitet (Eingriffsregelung nach BNatSchG) und 
erforderliche Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 
 

1.2 Darstellung der Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

1.2.1 Umweltziele der einschlägigen Fachpläne 

Maßgebende Fachpläne für die umweltrechtlichen Belange sind: 
- Landschaftsprogramm Brandenburg 
- Landschaftsrahmenplan des Landkreises Elbe-Elster 
- Landschaftsplan der Stadt Falkenberg/Elster 

 
Das Landschaftsprogramm (2001) enthält allgemeine Leitlinien, Entwicklungsziele, 
schutzgutbezogene Zielkonzepte und die Ziele für die naturräumlichen Regionen Brandenburgs. 
Als allgemeine Entwicklungsziele werden 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
6 

 

 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

- der Erhalt möglichst großer naturnaher Lebensräume und ihrer spezifischen Arten und 
Lebensgemeinschaften, 

- der Erhalt der weiträumig, relativ dünn besiedelten und gering durch Verkehrswege 
zerschnittenen Landschaftsräume, 

- die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, insbesondere in Gebieten die 
durch tiefgreifende Eingriffe in ihrer natürlichen Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wurden, 

- der Aufbau eines geschlossenen großräumigen Feuchtgebietsverbunds (dabei soll 
insbesondere den brandenburgischen Fließgewässern Raum für eine naturnahe Entwicklung 
gegeben werden) und 

- der Erhalt einer wertvollen Kulturlandschaft in unmittelbarer Nachbarschaft zur Metropole 
Berlin benannt. 
 

In erster Linie wird festgestellt, dass es sich bei dem Plangebiet nicht um einen naturnahen, 
unzerschnittenen Lebensraum mit Funktionen eines wertvollen Naturhaushaltes (Kulturlandschaft) 
handelt. Das Plangebiet wird intensiv als Erholungsgebiet „Kiebitz“ genutzt. Zudem befinden sich 
keine wertgebenden Biotope im Planungsraum, die spezifischen Arten einen Lebensraum bieten. 
Daher ist ein Erhalt der aufgeführten Lebensräume und Eigenschaften per se nicht möglich, da es 
dem aktuellen Planungsraum an der Ausstattung fehlt, die es gemäß den Zielen des 
Landschaftsprogrammes zu erhalten gilt. 
 
Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Elbe-Elster aus dem Jahr 2010 stellt sich als 
Teilfortschreibung mit dem Schwerpunkt Biotopverbundplanung für den gesamten LK dar. 
Die Biotopverbundplanung bemerkt für den Planungsbereich: 

- Die Vorhabenfläche ist als „Acker“, „Grünland“ und „Siedlungs- und Verkehrsflächen“ 
dargestellt. 

- Das Plangebiet befindet sich innerhalb von Bestandsflächen des Biotopverbundes mit der 
Maßnahme „Erhalt und Pflege von Kleingewässern (wertgebende Artvorkommen Amphibien / 
Flora). 

- Die Planfläche zählt nicht zu den Gebieten mit nationaler / länderübergreifender, 
überregionaler oder regionaler Bedeutung für den Biotopverbund. 

 
Die Planfläche berührt keine anderweitigen natur- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen sowie 
Entwicklungskonzepte der Biotopverbundplanung des LK EE (2010). Der Planumsetzung steht kein 
Biotopverbunds-Zielkonzept oder den zugehörigen Maßnahmen entgegen. 
 
Der Landschaftsplan (LP) der Stadt Falkenberg/Elster aus dem Jahr 2000 stellt den Planbereich als 
Sonderbaufläche und Grünfläche dar. 

1.2.2 Umweltziele der einschlägigen Fachgesetze 

Gemäß der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB werden in den nachfolgenden 
Kapiteln die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und die 
Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden, dargestellt. 
 
Maßgebende Fachgesetze in der gültigen Fassung für die umweltrechtlichen Belange sind: 

- Baugesetzbuch (BauGB), 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz (BbgNatSchAG) 
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten 

(Bundes-Bodenschutzgesetz, BBodSchG) 
- Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 
Im § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) ist bestimmt, dass für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen ist, in der die 
voraussichtlichen erheblichen Umweltwirkungen unter Berücksichtigung der Anlage zum BauGB 
ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Umweltprüfung hat die 
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Inhalte des Grünordnungsplanes mit darzustellen. Zusätzlich sind die Anforderungen des § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB zu erfüllen (z. B. zusätzliche Schutzgüter Mensch sowie Kultur- und Sachgüter, 
Untersuchung der Wechselwirkungen der Wirkpfade, Monitoring). Im § 1 Abs. 5 BauGB ist festgelegt, 
dass im Rahmen der Bauleitplanung eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sind. Dabei sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die 
Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen. 
Laut § 1 des BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen 
Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die 
Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft 
(allgemeiner Grundsatz). 
Die allgemeinen Umweltschutzziele werden innerhalb des Umweltberichtes zunächst nach den 
betreffenden Umweltbelangen getrennt betrachtet, beschrieben und bewertet. Anschließend erfolgt 
die Wirkungsprognose auf die einzelnen Umweltbelange sowie auf mögliche Wechselwirkungen 
untereinander. 
Im Rahmen der Umweltprüfung von Bauleitplänen sind auch die Belange des besonderen 
Artenschutzes nach § 44 BNatSchG zu berücksichtigen. Es wird geprüft ob durch das Vorhaben 
Individuen und lokale Populationen besonders und streng geschützter Arten beeinträchtigt werden 
können. Der artenschutzfachliche Fachbeitrag bildet die Anlage 2. 
 

2 Beschreibung und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes 

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 umfasst die Flurstücke 241, 99, 202, 
198, Teil aus 249 (alt 234) und 120 der Flur 13 in der Gemarkung Falkenberg mit einer Größe von ca. 
6,5 ha. 
 
Abbildung 1: Lage des Plangebiets im Raum 

Quelle: https://bb-viewer.geobasis-bb.de/ (ohne Maßstab) 
 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im derzeitigen Zustand werden 
nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die besondere Empfindlichkeit von 
Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung 

249 

https://bb-viewer.geobasis-bb.de/
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im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Die Bewertung gliedert sich in ein dreistufiges 
Wertstufenmodell mit den Wertstufen “hoch”, “mittel” und “gering”. 
Die Schutzgüter werden im Rahmen der folgenden Untersuchungsräume untersucht: 
 
Tabelle 1: Untersuchungsräume je Schutzgut 
 

Schutzgut Radius des Untersuchungsraumes (um Plangebiet) 

Mensch 300 m 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt Plangebiet 

Boden Plangebiet 

Wasser Plangebiet 

Klima / Luft 300 m 

Landschaft 300 m 

 

2.1 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist als neues Schutzgut im Rahmen der Novellierung des UVPG 2017 
aufgenommen worden und soll den Flächenschutz besonders berücksichtigen. Dabei ist es zu 
vermeiden, dass bereits abgehandelte Belange aller anderen Schutzgüter erneut aufgegriffen werden 
müssen. So werden Fragen von Habitat- und Landschaftszerschneidung bereits über die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen und Landschaft und Flächenversiegelungen im Zusammenhang mit dem Schutzgut 
Boden abgehandelt. Eine Einstufung nach Empfindlichkeit wird für dieses Schutzgut nicht 
durchgeführt. 
Das Plangebiet stellt sich als bebaute und genutztes Erholungsgebiet wie folgt dar (vgl. Tabelle 2 und 
Anlage 6 zum Umweltbericht). 
 
Tabelle 2: Darstellung Flächennutzungen (Bestand und Planung) 
 

Festsetzung Verbindlicher 
Bebauungsplan 

3. Änderung Bebauungsplan 

SOCamp GRZ 0,2 - 1.100 m² 

SOFerien GRZ 0,8 6.601 m² - 

SOFerien GRZ 0,4 - 4.044 m² 

SOFreizeit GRZ 0,3 19.087 m² - 

SOFremd1 - 4.923 m² 

SOFremd2 - 13.490 m² 

Zwischensumme Bebauung 25.688 m² 23.557 m² 

Parkplatz 4.775 m² 4.775 m² 

Unbefest. Stellplätze 3.040 m² 6.590 m² 

Verkehrsflächen - 3.039 m² 

Zwischensumme Verkehrsflächen 7.815 m² 14.404 m² 

Grünfläche Erhalt 5.425 m² 4.874 m² 

Grünfläche Anpflanzung 2.475 m² 5.108 m² 

Grünfläche Zweckbestimmung 22.930 m² 17.100 m² 

Zwischensumme Grünflächen 30.830 m² 27.082 m² 

Gesamt 64.333 m² 65.043 m² (+ 710 m² Camping) 

 
Nach den aktuellen Grundstückszuschnitten vergrößert sich der Geltungsbereich um 710 m² in der 3. 
Änderungsplanung gegenüber dem verbindlichen Bebauungsplan. 
In dem verbindlichen Bebauungsplan sind festgesetzt: 

- 33.503 m² bebaubare Fläche 
- 30.830 m² Grünfläche 

Innerhalb der Grünflächen werden auf 22.930 m² Bebauungen am Rettungsturm, Schwimmcamp, 
Toiletten und Spielplatz zulässig errichtet. 
 
In der 3. Änderung des Bebauungsplans sind festgesetzt: 

- 37.961 m² bebaubare Flächen 
- 27.082 m² Grünflächen 

Innerhalb der Grünflächen sind keine Bebauungen zugelassen. 
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Abbildung 2: zeichnerische Darstellung der zulässigen Nutzungen des verbindlichen 
Bebauungsplans 

 
Abbildung 3: zeichnerische Darstellung der Nutzungen der 3. Änderung des Bebauungsplans 
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2.2 Schutzgut Boden 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung nach SCHOLZ (1962) befindet sich das Plangebiet in der 
Haupteinheit Nr. 88 „Elbe-Mulde-Tiefland“ sowie in dem Untergebiet Nr. 881 „Elbe-Elster-Tiefland“. 
Gemäß des Landschaftsprogramms (MLUR, 2000) Brandenburg liegt das Plangebiet innerhalb der 
„Elbe-Elster-Niederung“. 
Die Böden im Plangebiet bestehen vollständig aus sandigem Ausgangssubstrat. Gemäß der BÜK 300 
handelt es sich im Plangebiet um Braunerde-Gleye überwiegend aus Auenlehmsand über Auensand 
und gering verbreitet aus Auenlehm über Auensand. 
Die Bewertung der Böden erfolgt auf Grundlage der Handlungsanleitung „Anforderungen des 
Bodenschutzes bei Planungs- und Zulassungsverfahren im Land Brandenburg“ (LUA, 2003). 
Demnach ist die Bewertung der einzelnen Bodenfunktionen wie folgt untergliedert: 

1. Lebensraumfunktionen 
- Biotopentwicklungspotenzial 
- natürliche Bodenfruchtbarkeit 

2. Regelungsfunktionen bei Offenland 
3. Archivfunktion 

 
Dabei sind vorhandene Vorbelastungen der Böden einzubeziehen. 
 
Mit der Lebensraumfunktion wird die Fähigkeit von Landschaftsteilen verstanden, Arten und 
Lebensgemeinschaften Lebensstätten zu bieten, sodass das Überleben der Arten und der 
Lebensgemeinschaften entsprechend der charakteristischen naturräumlichen Ausstattung 
gewährleistet ist. 
Die biotopbezogene Lebensraumfunktion (Biotopentwicklungspotenzial) zielt darauf ab, dass aufgrund 
besonders ausgestatteter Biotope mit besonderen Standortfaktoren Arten und Lebensgemeinschaften 
spezifische Lebensbedingungen vorfinden. Die Bewertungsklassen orientieren sich an der Bodenzahl. 
Die Bodenzahlen im Plangebiet werden im Landschaftsplan mit 20 – 30 angegeben und werden 
demnach mit mittel, bezüglich ihres Biotopentwicklungspotentials, bewertet. 
Zur Einschätzung der natürlichen Bodenfruchtbarkeit werden bezogen auf ganz Deutschland erst 
Böden mit Bodenzahlen über 60 mit einer guten Bodenfruchtbarkeit eingestuft. In Brandenburg 
dagegen herrschen jedoch ungünstige Bodenverhältnisse vor, sodass hier die vorkommenden Böden 
mit Bodenzahlen über 44 schon als sehr fruchtbare Böden eingestuft werden. 
Bei den vorhandenen Böden ist von einer allgemeinen Funktionsausprägung auszugehen. 
 
Zur Bewertung der Regelungsfunktionen erfolgt eine Zuordnung der Böden des Planungsraumes zu 
den Klassenflächen der Reichsbodenschätzung hinsichtlich des potenziellen Nährstoffvorrates, des 
Bindungsvermögens für organische und anorganische Schadstoffe, des Säurepufferungsvermögens, 
der Wasserspeicherkapazität sowie der Wasserdurchlässigkeit. 
Aufgrund der gegenüber anderen Bundesländern negativen klimatischen Wasserbilanz kommt der 
Bodenwasserspeicherkapazität in Brandenburg eine hohe Bedeutung zu. Dahingegen wird dem 
Kriterium der Wasserdurchlässigkeit lediglich eine durchschnittliche Bedeutung beigemessen, da es 
sich im Planungsraum überwiegend um sandige Ausgangssubstrate handelt. 
 
Mit der Archivfunktion werden Böden herausgestellt, die aufgrund spezifischer Ausprägung und 
Eigenschaften charakteristische und besondere boden- und landschaftsgeschichtliche Entwicklungen 
dokumentieren. Kriterien für Archivböden sind Naturnähe, Seltenheit, Repräsentanz und das Alter. Es 
werden die zwei Hauptgruppen 1) Böden als Archive der Naturgeschichte und 2) Böden als Archive 
der Kulturgeschichte unterschieden. Die Böden mit Archivfunktionen sind im Anhang 2 der 
Handlungsanleitung Boden aufgeführt (vgl. LUA, 2003). 
Die im Planungsraum überwiegend auftretenden Gleye besitzen gem. der Handlungsanleitung 
Bodenschutz (LUA, 2003) keine besondere Archivfunktion. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Boden im Plangebiet aufgrund seiner 
Bodenzahlen und Vorbelastungen durch die Nutzung als Erholungsgebiet eine mittlere 
Wertigkeit vorweist. 
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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

2.3  Schutzgut Wasser 

Das Plangebiet befindet sich in der hydrologischen Großraumeinheit „Nord- und mitteldeutsches 
Lockergesteinsgebiet“ und im hydrogeologischen Teilraum des „Elbe-Niederung“. Diese 
Lockergesteingebiete besitzen gute bis sehr gute Eigenschaften, Sickerwasser in tiefere 
Bodenhorizonte zu transportieren, da sie vorherrschend aus sandigen Substraten bestehen und 
demnach als potenzielle Grundwasserleiter fungieren. Laut Kartenmaterial der AUSKUNFTSPLATTFORM 

WASSER (APW) von Brandenburg (Stand April 2021) sind keine Wasserschutzgebiete durch die 
Planung berührt.   
Der Planbereich liegt größtenteils innerhalb der Flächenkulisse des Risikogebiets der Elbe. Dabei 
handelt es sich um ein Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten gem. § 78b WHG. 
Innerhalb dieser Gebiete ist statistisch einmal in 200 Jahren (HQ200) ein Hochwasserereignis zu 
erwarten, ohne Berücksichtigung von Hochwasserschutzanlagen. 
Nach Angaben der unteren Wasserbehörde liegt für das Plangebiet der modellierte Wasserstand laut 
Hochwasserrisikokarten für das Risikogebiet der Elbe bei 83,7 m ü. NHN. Laut 
Grundwasserisohypsenplan des LfU Brandenburg ist im Bereich des Untersuchungsgebietes mit 
durchschnittlichen Grundwasserständen zwischen 82,0 (Norden) und 82,3 m ü. NHN (Süden) zu 
rechnen. 
Das angrenzend nordwestlich liegende Baugebiet liegt im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der 
Schwarzen Elster. Im Überschwemmungsgebiet können sich aller 100 Jahre Wasserstände von 
83,17 m ü. NHN einstellen. 
Am westlichen Plangebietsrand verläuft die Lapine (Gewässer II. Ordnung). Der Schutzstreifen für die 
Gewässerunterhaltung von 5,0 m Breite befindet sich im Plangebiet. Nordwestlich befindet sich der 
Kiebitzsee. Der Uferbereich befindet sich im Plangebiet. 
 
Abbildung 4: Übersicht der Einordnung des Plangebietes im Hochwasserrisikogebiet der Elbe 

Quelle: https://apw.brandenburg.de/ (ohne Maßstab) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://apw.brandenburg.de/
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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

2.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

2.4.1 Biotope 

Folgende Biotoptypen kommen innerhalb des Plangebietes vor: 
 
Tabelle 3: Biotoptypen im Plangebiet 
 

Code-Nr. Biotoptyp Flächengröße 
in m² 

10182 Campingplatz mit Gehölzen  1.669 

102501 Ferienhausgebiet ohne Bäume 3.399 

102502 Ferienhausgebiet mit Bäumen 4.322 

10170 Erholungsanlage, Sportanlage 9.715 

10210 Badeplatz 3.044 

10202 Spielplatz mit Gehölzen 5.910 

071423 Baumreihe nicht heimischer Arten 133 

071421 Baumreihe überwiegend heimischer Arten 1.614 

07501 Solitärbäume überwiegend heimischer Arten 26 Stück 

071501 Baumgruppe überwiegend heimischer Arten 1.789 

051601 Sportrasen ohne Bäume 2.132 

101011 Grünanlage unter 2 ha 11.190 m² 

05112 Frischwiese 250 

10111 Garten 382 

12653 Befestigter Weg 2.308 

12643 Versiegelter Parkplatz 4.775 

12651 Unbefestigter Weg 670 

12641 Unversiegelter Parkplatz 11.611 

12930 Fledermaus-Winterquartier 130 

Summe  65.043 

 

2.4.2 Flora 

Das faunistische Arteninventar innerhalb des Plangebietes wurde in einem artenschutzfachlichen 
Gutachten (Th. Wiesner) ermittelt (s. Anlage 2). Im Ergebnis des Gutachtens wurden im Plangebiet 
keine nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Pflanzenarten festgestellt. Es wurden auch 
keine geschützten Pflanzenarten nach der Bundesartenschutzverordnung vorgefunden. 

2.4.3 Fauna 

2.4.3.1 Amphibien, Biber und Fischotter 

Erfassungen von Amphibien am Kleingewässer wurden an Abenden des 28. März sowie des 13. und 
28. April 2022 durch Verhören und Ableuchten des Gewässers vorgenommen. Reusenfänge zum 
Nachweis von Molchen wurden allerdings nicht durchgeführt. Im Zuge der Reptilienkartierungen im 
Grünland wurde zudem auf eventuelle Vorkommen von Braunfroscharten geachtet. 
Biber und Fischotter wurden im Abschnitt der Lapine und des Kleingewässers erfasst. 
Amphibienvorkommen sowie Biber und Fischotter wurden im Plangebiet nicht festgestellt.  

2.4.3.2 Reptilien 

Die Erfassungen fanden an windarmen, sonnigen Vor- und Nachmittagen des 30.03.2021, 
11.05.2021, 24.05.2021, 11.06.2021, 03.07.2021 und 03.09.2021 statt. 
Innerhalb des Plangebietes wurde mit der Zauneidechse nur eine Reptilienart festgestellt. 
Die Zauneidechse gilt nach der aktuellen Roten Liste des Landes Brandenburg (SCHNEEWEIß et al. 
2004) als gefährdet. Sie ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt und gehört zu den 
Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie. 
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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

Tabelle 4: Gefährdungs- und Schutzstatus der Zauneidechse 
 

Art RL BB Schutzstatus 

Zauneidechse Lacerta agilis 3 s, IV 

 
A b k ü r z u n g e n 
Gefährdung:      RL BB – Rote Liste Brandenburgs (SCHNEEWEIß et al. 2004) 

Gefährdungskategorie: 3 - gefährdet 
Schutzstatus:     s – streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14 

       IV – Art nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

 
Vorgefunden wurden Zauneidechsen im Bereich des Bedarfsparkplatzes P3 entlang der Einzäunung, 
entlang des nördlichen Gehölzrandes und im südlich angrenzenden Grünland. 
Ab Planentwurf wurde das südliche Grünland aus der 3. Änderungsplanung herausgenommen. 
Von der 3. Änderungsplanung betroffen ist das Vorkommen der Zauneidechsen entlang des 
Gehölzrandes zwischen Parkanlage und Bedarfsparkplatz, wo bauliche Nebenanlagen errichtet 
werden können. 
Dort wurden an insgesamt 11 Stellen adulte und subadulte Zauneidechsen vorgefunden (vgl. Karte 2 
ASB). Die anderen Vorkommensgebiete am Rand der Gehölzflächen und entlang der Einzäunung des 
ehemaligen P3 bleiben erhalten, da diese als Abstandsgrün gesichert werden. 
Da bei Zauneidechsenkartierungen, selbst bei höherer Begehungsanzahl immer nur ein Teil der 
gesamten Population erfasst werden kann, wird in Anlehnung an BLANKE (2004) unter der Annahme 
eines Faktors 3 eine Populationsgröße von mind. 33 Adulten und Subadulten vermutet. Hinzu kommt 
im Spätsommer/Herbst eine größere Anzahl von Schlüpflingen, welche jedoch nicht planungsrelevant 
sind, da die Jungtiere keine festen Reviere besetzen und sich innerhalb der Reviere der Adulten 
einnischen. 
Das Vorkommen der Zauneidechse im Untersuchungsgebiet ist wohl Teil einer größeren Population, 
welche vor allem die südlichen Randbereiche des Kiebitzsees, angrenzende Grünländer und das 
Gelände des Landwirtschaftsbetriebes besiedelt. 
Zur Vermeidung der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sind nachfolgende 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
 
A – Herstellen Zauneidechsen-Ersatzlebensraum 
Im Ergebnis des Artenschutzfachbeitrages wird Lebensraum der Zauneidechsen von Bauvorhaben in 
der Parkanlage beseitigt. Die dort vorgefundenen 11 Individuen sind Teil der angrenzenden 
Grünflächen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. 
In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ist als Ausgleich für den Lebensraumverlust ein 
ca. 5.000 m² großer Ersatzlebensraum i. V. m. der geplanten extensiven Wiese (ehemals P3) 
vorzusehen. 
Die Fläche liegt innerhalb der 3. Änderungsplanung und bedarf somit keiner Ausnahmegenehmigung 
nach § 45 BNatSchG. 
Für die Anlage der Ersatzhabitate ist die Grasflur zu mähen und das Mahdgut zu beräumen. Auf der 
Fläche sind im Randbereich 9 Lebensräume im Abstand von ca. 10 – 15 m untereinander herzustellen 
(s. nachfolgende Abbildung). 4 Lebensräume sind in Form von Sandschüttungen mit Steinen (ca. 3,5 
m³ Sand, Körnung 0-4 mm und ca. 2.5 m³ Steine der Größenklasse 10-30 cm) herzustellen. 
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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

 
 
5 Lebensräume in Form von Sandschüttung in Kombination mit Stubben oder Starkholz (ca. 3,5 m³ 
Sand, Körnung 0-4 mm mit je nach Größe 1-2 Stubben oder ca. 2.5 Raummeter Starkholz, kein 
Weichholz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um viele südexponierte Bereiche auszubilden, werden die Sandhügel als längliche Wälle mit einer 
Ost-West-Ausrichtung aufgebaut. Steine bzw. Starkholz / Stubben sind nördlich auf den Sandhaufen 
aufzulegen. 
 
Abbildung 5: Lage der Zauneidechsenhabitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Steinhaufen 
 
  Holzhaufen 
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3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

Pflege Zauneidechsen-Ersatzlebensraum 
Ab Winter nach Einsetzen der Zauneidechsen ist die Fläche jährlich zu unterhalten. Dabei ist eine 
einschürige Mahd der Grasflur unter Erhalt von Deckungsstrukturen umzusetzen. Aufkommende 
Gehölze, ausgenommen Brombeere oder Rosensträucher, sind zu entfernen. Die Sandflächen sind 
freizuhalten.  

2.4.3.3 Brutvögel 

Die Erfassungen fanden an 6 Tagen zur Hauptbrutzeit am 30.03.2021, 30.04.2021, 11.05.2021, 
24.05.2021, 21.06.2021 und am 03.07.2021 statt. 
Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurden 30 Brutvogelarten festgestellt (vgl. Tabelle 5). 
 
Tabelle 5: Vogelarten im Plangebiet 
 
Art RL 

Bbg 

Schutz 

status 

Status 

(Reviere 

2021/22*) 

Graugans Anseranser - b BV (1*) 

Stockente Anas platyrhynchos - b BV (1) 

Kuckuck Cuculus canorus - b BV (1) 

Ringeltaube Columba palumbus - b BV (3) 

Kleinspecht Dryobates minor - b mBV (1) 

Grünspecht Picus viridis - s NR 

Turmfalke Falco tinnunculus 3 s NR 

Neuntöter Lanius collurio 3 b, I   mBV (1) oder DZ 

Eichelhäher Garrulus garrulus - b BV (1) 

Elster Pica pica - b mBV (1) 

Blaumeise Cyanistes caeruleus - b BV (3) 

Kohlmeise Parus major - b BV (4) 

Zilpzalp Phylloscopus collybita - b BV (3) 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - b BV (1) 

Sumpfrohrsänger Acrocephalus palustris - b BV (1) 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - b BV (5) 

Gartengrasmücke Sylvia borin - b BV (2) 

Klappergrasmücke Sylvia curruca - b BV (1) 

Dorngrasmücke Sylvia curruca - b BV (1) 

Amsel Turdus merula - b BV (4) 

Singdrossel Turdus philomelos - b BV (3) 

Rotkehlchen Erithacus rubecula - b BV (3) 

Nachtigall Luscinia megarhynchos - b BV (6) 

Bachstelze Motacilla alba - b BV (2) 

Buchfink Fringilla coelebs - b BV (6) 

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes - b BV (1) 

Grünfink Chloris chloris - b BV (1) 

Stieglitz Carduelis carduelis - b BV (3) 

Girlitz Serinus serinus - b BV (3) 

Goldammer Emberiza citrinella - b BV (2) 

 
A b k ü r z u n g e n 
Gefährdung:      RL Bbg - Rote Liste Brandenburg (RYSLAVY et al. 2019) 

Gefährdungskategorien: 3 - gefährdet 
Schutzstatus:     s - streng geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 14, 

b - besonders geschützte Art gemäß BNatSchG § 7 Abs. 2 Nr. 13, 
I - Art nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie 

Status:  BV - Brutvogel mit Nistplatz im UG, mBV - möglicher Brutvogel mit Nistplatz im UG, 
NR – Nahrungsrevier (Nistplatz außerhalb des UG), DZ - Durchzügler 
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Die nachgewiesenen Brutvogelarten gehören weit überwiegend zu den Bewohnern von Wäldern und 
Gehölzen. Sumpfrohrsänger und Bachstelze zählen zu den Offenlandbewohnern sowie Graugans, 
Stockente und Teichrohrsänger zu den Bewohnern der Gewässer. 
Von den nachgewiesenen Arten ist der Neuntöter nach der aktuellen „Roten Liste“ des Landes 
Brandenburg (Ryslavy et al. 2019) als gefährdet eingestuft. Alle anderen Arten gelten als ungefährdet. 
Alle vorkommenden Brutvogelarten sind allerdings nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders 
geschützt. Der Neuntöter ist im Anhang I der EU- Vogelschutzrichtlinie verzeichnet. 
Der Neuntöter wurde nur einmal am 24.5.2021 im Gehölzbereich südlich der unbefestigten 
Parkplatzfläche festgestellt. Möglicherweise handelte es sich hierbei noch um einen Durchzügler. 
 
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Brutvögel schlägt der Gutachter vor: 
 
VASB – Bauzeitenregelung 
Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang April zu 
beginnen, um eine Ansiedlung von brütenden Vogelarten in potenziellen Störungsbereichen zu 
unterbinden. 

2.4.3.4 Fledermäuse 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich ein Fledermaus-Winterquartier. Gezielte Erfassungen von 
Fledermausvorkommen wurden nicht durchgeführt. Eine erste Winterkontrolle erfolgte am 09.02.2022 
durch die untere Naturschutzbehörde. 
Vorgefunden wurden Nachweise von zwei Braunen Langohren.  
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Fledermäuse im Quartier schlägt der Gutachter vor: 
 
VASB – Wegebeleuchtung im Bereich SOFerien 
Die Wegebeleuchtung entlang des SOFerien ist abgewandt vom Fledermaus-Winterquartier zu 
installieren. 
 

2.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Zum Schutzgut Landschaft zählt neben dem Erfahren und Erleben der Landschaft das 
Erscheinungsbild der Landschaft. Das Plangebiet wird großflächig als Erholungsgebiet geprägt. 
Genutzt wird das Plangebiet neben Sportplatz, Spielplatz und Veranstaltungen für den Wochenend-, 
Ferien- und Campingurlaub. 
Das Plangebiet liegt abgehängt nördlich der Stadtsiedlung Falkenberg. Nordwestlich an das 
Plangebiet grenzen der Kiebitzer See und östlich eine Tierhaltungsanlage an. Innerhalb des 
Plangebietes befinden sich parkartige Grünflächen mit zahlreichen Großgehölzen. 
Durch die Lage des Plangebietes im Landschaftsschutzgebiet ist das Plangebiet mit einer hohen 
Wertigkeit hinsichtlich des Landschaftsbildes einzustufen. 
 

2.6 Schutzgut Klima und Luft  

Die Stadt Falkenberg/Elster liegt im Einflussbereich des kontinental getönten ostdeutschen 
Binnenklimas. Dieses ist durch hohe Temperaturdifferenzen im Jahresgang gekennzeichnet. Die 
Jahresmitteltemperatur beträgt 8,7 °C. Die Niederschlagswerte erreichen im Mittel 597 mm. Es 
überwiegen Winde aus Süd-Südwest und West bis Nordwest. 
Als Leitungssubstanzen für Immissionen gelten Stickstoffdioxide sowie Staub einschließlich Ruß. 
Potentiell schädigende Immissionen werden lokal vor allem durch Kraftfahrzeuge und Hausbrand 
verursacht.  
Für den Süden des Landes Brandenburg kann seit 1990 grundsätzlich von einer sinkenden Tendenz 
der Emissionen durch Industrieanlagen ausgegangen werden. Die Belastung der Region durch 
Luftschadstoffe ist sehr gering.  
Das Kartenmaterial des Landschaftsprogramms Brandenburg (2001) enthält keine Angaben zur Luft- 
und Klimasituation vor Ort. Jedoch sind die offenen Wasserflächen im Nordwesten und die 
angrenzenden offenen Agrarflächen gute Kaltluftsammelgebiete oder Kaltluftabflussbahnen, die für 
die Durchlüftung am Ort des Plangebietes sorgen. Das Plangebiet besitzt dadurch eine gewisse 
bioklimatische Ausgleichfunktion. 
 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
17 

 

 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

2.7  Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Menschen nimmt eine Sonderstellung unter den Schutzgütern ein, da es einerseits 
über zahlreiche Wechselwirkungen mit den anderen Schutzgütern verbunden ist und andererseits 
selbst stark auf alle anderen Schutzgüter einwirken kann. 
Schutzziele des Schutzgutes Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit sind: 

1. Erhalt gesunder Lebensverhältnisse durch Schutz der Wohngebiete/Wohnnutzung, des 
Wohnumfeldes sowie der dem Wohnumfeld zuzuordnenden Funktionsbeziehungen 
(besiedelte Gebiete und ihre direkte Umgebung). 

2. Erhalt von Flächen für die Nah- und Ferienerholung sowie für sonstige Freizeitgestaltung. 
 
Das Plangebiet selbst stellt sich als Erholungsgebiet nördlich der Stadtsiedlung Falkenberg dar. 
Östlich des Kiebitzer Weges befindet sich die seit vielen Jahrzehnten dort ansässige 
Schweinezuchtanlage der Agrargenossenschaft Beyern eG. 
Für das Erholungsgebiet Kiebitz besteht ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan Nr. 8. Mit der 3. 
Änderungsplanung werden Sondergebiete (SOCamp, SOFerien, SOFremd1, SOFremd2a, 
SOFremd2b und SOFremd2c) ausgewiesen. 
Die Fläche SOFerien3 wurde ab Entwurf nicht mehr beplant und die Fläche SOWoch wurde ab 2. 
Entwurf aus dem Geltungsbereich der 3. Änderungsplanung herausgenommen. 
Das im Vorentwurf geplante SOFerien3 wurde ab dem 3. Entwurf in Bedarfsparkplatz beplant.  
Das Erholungsgebiet Kiebitz ist im Bestand aufgrund der Vorbelastung durch die angrenzende 
Tierhaltungsanlage als Mischgebiet anzusprechen. 
Die im Mischgebiet zugelassenen Immissionsrichtwerte sind generell nicht geeignet die Nutzungen 
innerhalb des Plangebietes und angrenzend so zu stören, dass eine Verträglichkeit nicht gegeben 
wäre. 
Das Schutzgut Mensch wird im Zuge der Bebauungsplanänderung im Wesentlichen von Geruchs-, 
Staub- und Schallemissionen, die mit dem Betrieb der Schweinezuchtanlage einhergehen, berührt. 
Für die Ermittlung der Auswirkungen der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 durch Geruchs-, 
Staub- und Schallemissionen der angrenzenden Tierhaltungsanlage wurden aktuelle Gutachten 
erstellt (GICON Dresden, Anlagen 4-6 des Umweltberichtes). 
 
Geruchsbelastung (GICON 19.07.2024) 
Die Emissionen der Tierhaltungsanlage sowie der Biogasanlage wurden anhand der als konservativ 
anzusehenden Brandenburgischen Emissionsfaktoren für den max. Tierbestand und dem 
Volllastbetrieb der Biogasanlage bilanziert. Zusätzlich wurden noch ca. 2.300 m² Außenlauffläche für 
die Sauen berücksichtigt, welche zukünftig geplant sind. Die Details sind den Gutachten zu 
entnehmen. 
Die Ergebnisse der durchgeführten Ausbreitungsberechnungen zeigen, dass die Geruchsimmissionen 
durch den Betrieb der bestehenden Schweinezuchtanlage auf keiner maßgeblichen 
Beurteilungsfläche eine Jahresgeruchshäufigkeit von 15 % überschreitet. 
Für die Beurteilungsflächen auf denen Ferienhäuser oder eine Beherbergung zulässig ist, wird zudem 
auch der Immissionswert von 10% Wahrnehmungshäufigkeit im Jahresmittel unterschritten. 
Die Abbildung 6 zeigt die ermittelte Geruchsbelastung der Tierhaltungsanlage auf die 
Beurteilungsflächen des Plangebietes, bezeichnet mit BUF1 (SOFremd2c), BUF2 (SOFremd2a und 
2b), BUF3 (SOFremd1) und BUF4 (SOFerien und SOCamp). 
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Abbildung 6: Wahrnehmungshäufigkeit von Gerüchen in % der Jahresstunden im 
Beurteilungsgebiet (Gesamtzusatzbelastung), Beurteilungsflächen (100 m x 100 m) (GICON 
2024) 

 
Staubbelastung (GICON 19.07.2024) 
Die Emissionen der Tierhaltungsanlage wurden anhand von UBA-Emissionsfaktoren für den max. 
Tierbestand bilanziert. Dabei wurden zusätzlich ca. 2.300 m² Außenlaufflächen für Sauen 
berücksichtigt. 
Die Staubemissionen der mit der Anlage verbundenen LKW- und innerbetrieblichen Transporte 
wurden anhand der VDI 3790 Bl. 4 abgeschätzt. Die Details sind dem Gutachten zu entnehmen. Die 
Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung nach TA Luft zeigen, dass sich an allen maßgeblichen 
Beurteilungspunkten und damit in allen zu bebauenden Bereichen des B-Plans für die 
Staubparameter PM2,5-Partikel und Staubniederschlag anlagenbezogene 
Immissionszusatzbelastungen der Schweinehaltungsanlage ergeben, die unterhalb der jeweiligen 
Irrelevanzschwelle der TA Luft liegen. Für PM10-Partikel werden die Irrelevanzwerte und für BUP_1 
und BUP_3 unter Berücksichtigung der Vorbelastung die Immissionswerte ebenfalls unterschritten. 
Aufgrund der Unterschreitung der Irrelevanzschwelle von PM10 und geringen Zusatzbelastung ohne 
weiteren Emittenten im Umfeld des B-Plangebietes können außerdem auch Beeinträchtigungen durch 
auftretende Bioaerosole ausgeschlossen werden. 
 
Die Abb. 6a, 6b, 6c zeigen die ermittelte Staubbelastung der Tierhaltungsanlage auf die 
Beurteilungsflächen des Erholungsgebietes, bezeichnet mit BUP1 (SOFremd2c), BUP2 (SOFremd2a), 
BUP3 (SOFremd2b), BUP4 (SOFremd1) und BUP5 (SOFerien und SOCamp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
19 

 

 
3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der Stadt Falkenberg/Elster, 

4. Entwurf September 2025 

Abbildung 6a: PM10-Partikel (Jahresmittelwert), anlagenbezogene Zusatzbelastung im B-
Plangebiet (GICON 2024)  

 
Abbildung 6b: PM2,5-Partikel (Jahresmittelwert), anlagenbezogene Zusatzbelastung im B-
Plangebiet (GICON 2024)  
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Abbildung 6c: StN (Jahresmittelwert Staubniederschlag), anlagenbezogene Zusatzbelastung im 
B-Plangebiet (GICON 2024)  
 

 
 
Schallbelastung (GICON 05.06.2024) 
Die Geräuschimmissionen der bestehenden Schweinezuchtanlage wurden nach der TA Lärm 
ermittelt. Nach der TA Lärm ist das Bebauungsplangebiet der Gebietskategorie reines Wohngebiet 
(WR) zuzuordnen. Für reine Wohngebiete (WR) betragen die Richtwerte für den Tag 50 dB(A) und für 
die Nacht 35 dB(A), welche an den maßgeblichen Immissionsorten einzuhalten sind. 
Die Abbildungen 7a – 7c (Anlage 5 Lärmgutachten) zeigen die ermittelte Schallausbreitung der 
Tierhaltungsanlage auf die maßgeblichen Immissionsorte, bezeichnet mit IO1 (SOFremd2c), IO2 
(SOFremd2a), IO3 (SOFremd2b), IO4, (SOFremd1), IO5 (SOFerien). 
Im Ergebnis der Prognose wird der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen hinsichtlich des 
Schallschutzes eingehalten werden. 
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Abbildung 7a: Lage der Schallquellen (GICON 2024) 

 
Abbildung 7b: Lage der Immissionsorte (GICON 2024) 
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Abbildung 7c: Lage der Schallquellen und Immissionsorte (GICON 2024) 
 

 
 
 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Plangebiet sind zum heutigen Zeitpunkt keine Kultur- und sonstigen Sachgüter wie Boden- oder 
Baudenkmäler bekannt. 
 

2.9 Naturschutzrechtliche Schutzausweisungen 

2.9.1 Landschaftsschutzgebiet (LSG) 

Das Plangebiet befindet sich im Landschaftsschutzgebiet „Kiebitzer Baggerteich“ (LSG § 26 
BNatSchG). Das LSG umfasst eine Fläche von 180 ha und ist im Mai 1968 (Beschluss Nr. 03-2/68) 
durch den Rat des Bezirkes Cottbus, zuletzt geändert durch die „Verordnung zur Änderung von 
Verordnungen über Landschaftsschutzgebiete“ vom 29.01.2014, nach Beschluss des Rates des 
Bezirkes Cottbus, beschlossen worden. Grundlage der Gebietsschutzausweisung sind die §§ 2 und 6 
des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege der heimatlichen Natur vom 04.08.1954 (NaturschutzG). Für 
die in der Zeit der DDR festgesetzten Natur- und Landschaftsschutzgebiete bestehen keine 
Verordnungen, die konkrete Schutzzwecke festlegen. Somit ist der § 26 BNatSchG anzuwenden, 
welcher besagt: 
 
(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer 
Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist: 
 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der 
Naturgüter, einschließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 
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2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung 
der Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 
 
(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 Absatz 1 und nach 
Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets 
verändern, den Naturhaushalt schädigen, das Landschaftsbild verunstalten, den Naturgenuss 
beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Nutzungszweck zuwiderlaufen. 

2.9.1.1 Lage des Plangebietes im LSG 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Falkenberg, Flur 13 (s. Abbildung 8). 
Es wird begrenzt: 

- Im Norden – vom Wochenendhausgebiet und Kiebitzsee 
- Im Osten – vom Kiebitzer Weg und Schweinezuchtanlage 
- Im Süden – von Agrarflächen 
- Im Westen – vom Kiebitzer Weg und Campingplatz 

 
Abbildung 8: Übersicht der Einordnung des Plangebietes im Landschaftsschutzgebiet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelle: https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver?project=OSIRIS&language=de (ohne Maßstab) 

 

Plangebiet 

https://osiris.aed-synergis.de/ARC-WebOffice/synserver?project=OSIRIS&language=de
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2.9.1.2 Geltungsbereich und Größe des Plangebietes in der beplanten Schutzfläche 

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ der 
Stadt Falkenberg/Elster umfasst die Flurstücke 241, 99, 202, 198, Teil aus 249 (alt 234) und 120 der 
Flur 13 in der Gemarkung Falkenberg mit einer Größe von ca. 6,5 ha. Die Fläche befindet sich 
vollumfänglich im LSG „Kiebitzer Baggerteich“ innerhalb von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen 
bzw. Nutzungen vor der nationalen Wende. 

2.9.1.3 Bestandsdarstellung der beplanten Flächen im LSG 

Die zur Beplanung vorgesehenen Flächen werden als Erholungszentrum von der Allgemeinheit 
genutzt. Die Erschließung ist über den Kiebitzer Weg und Hörsteweg gesichert. Im Plangebiet sind 
Anlagen für den Badebetrieb, für die gastronomische Versorgung, für Übernachtung am Standort des 
ehemaligen Ausflugslokals „Seeperle“, für Sport und Spiel und für Parken von Pkw, vorhanden. 

2.9.1.4 Planungsgrundlagen, bisherige Planungen 

Die Stadt Falkenberg verfügt für das Erholungsgebiet über folgende Planungen: 
- Flächennutzungsplan (in Kraft seit 21.12.2001) inkl. Änderungen 
- Bebauungspläne: 

• B-Plan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ – in Kraft seit 30.07.1999 

• 1. Änderung B-Plan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ – in Kraft seit 
27.05.2005 

• 2. Änderung B-Plan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ – in Kraft seit 
30.06.2006 

• Teil-Aufhebung B-Plan Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ – in Kraft seit 
24.05.2024 

2.9.1.5 Von der Planung berührte geschützte Bestandteile 

Bezüglich der durch die Planung berührten geschützten Bestandteile wird auf die Kap. 2 und 3 des 
Umweltberichtes mit dem artenschutzfachlichen Bericht verwiesen. 
Mit der 3. Änderungsplanung und einer anschließenden Bebauung werden keine wesentlichen 
Eingriffe in das LSG verursacht. 
Es werden keine zusätzlichen Areale des LSG außerhalb des Naherholungszentrums, welche bisher 
von einer baulichen Vorprägung verschont sind, tangiert, sondern es wird eine bauliche Verdichtung 
im zentralen Naherholungsgebiet herbeigeführt. 
Die Entfernung von naturnahen Bäumen ist nicht vorgesehen. Aufgrund der Lage der zur 
Neubebauung zugelassenen Flächen werden sich die geplanten Gebäude in das bestehende 
Landschaftsbild einfügen und hin zur freien Landschaft keine sichtbaren Veränderungen bewirken.  

2.9.1.6 Beschreibung des Planvorhabens im LSG 

Die Plangebietsflächen werden größtenteils öffentlich genutzt. Bis auf die Grundstücke 99 und 241 
gehören der Grund und Boden des Plangebietes der Stadt Falkenberg/Elster. Mit der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine bedarfsorientierte Flächennutzung geschaffen werden. 
Diesbezüglich werden zeichnerische und textliche Festsetzungen getroffen. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO festgesetzt, die sich an der 
städtebaulichen Vorprägung orientieren, damit sich die Bauvorhaben optimal in die Umgebung 
einfügen. 
Bezüglich der Einzelheiten wird auf die Ausführungen und Festsetzungen des Plandokumentes und 
Begründung verwiesen. 
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Innerhalb des Plangebietes werden folgende Flächen festgesetzt: 
 

Bezeichnung Fläche in m² 

Sondergebiet (SO) 
   davon SOCamp  1.100 m² 
   davon SOFerien  4.044 m² 

5.144 

Sonstiges Sondergebiet (SO) 
   davon SOFremd1a   3.999 m² 
   davon SOFremd1b   924 m² 
   davon SOFremd2a   2.562 m² 
   davon SOFremd2b   7.641 m² 
   davon SOFremd2c   3.287 m² 

18.413 

öffentliche Verkehrsflächen 
   davon Straßenverkehr  1.217 m² 
   davon Geh-/Radweg     1.822 m² 
   davon Parkplatz            4.775 m² 
   davon Bedarfsstellplatz  6.590 m² 

14.404 

öffentliche Grünflächen  
    davon „Parkanlage“     4.454 m² 
    davon „Abstandsgrün“ 4.874 m² 
    davon Anpflanzungen 5.108 m² 
    davon Zweckbestimmungen 12.646 m² 

27.082 

Plangebiet gesamt 65.043 

 
 
Für die Kompensation von zusätzlichen Eingriffen in Natur und Landschaft werden festgesetzt: 
 
Maßnahme 1 (M1) – Fledermaus-Winterquartier im SOFerien innerhalb des Plangebietes 
Maßnahme 2 (M2) – Begrenzung Bodenversiegelung im SOFremd2b-2 
Maßnahme 3 (M3) – Begrenzung Bodenversiegelung im Bedarfsparkplatz 
Maßnahme 4 (M4) – Entsiegelung Fahrstreifen (P3) 
Maßnahme 5 (M5) – Umwandlung Intensiv- in Extensivgrünland  
Maßnahme 6 (M6) – Anlegen Hecke 
Maßnahme 7 (M7) – Zauneidechsen-Ersatzlebensraum 
 
Für die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 ist der Flächennutzungsplan zu ändern, der unter dem 
Genehmigungsvorbehalt des Landkreises Elbe-Elster als höhere Verwaltungsbehörde steht, sodass 
eine Rechtsmäßigkeitskontrolle für die Umsetzung der Festsetzungen der 3. Änderungsplanung, 
besteht. 

2.9.1.7 Bedarfs- und Bestandsanalyse 

a) Bestandsanalyse 
Das Erholungsgebiet „Kiebitz“ umfasst eine Fläche von 110 ha. Davon entfallen auf die Wasserfläche 
ca. 67 ha. Der Badestrand ist 1,35 km lang. Ein Fuß-/Radweg (Promenade) führt vom Hörsteweg 
(Haupteingang) um das Ostufer. 
Zum Erholungsgebiet gehören ca. 5,2 ha Campingplatz mit 150 Standplätzen und ein Verwaltungs- 
und Sanitärgebäude mit eigenem Parkplatz, 3 räumlich getrennte Bungalowsiedlungen mit 160 
Bungalows und eine Fläche von ca. 6,5 ha für den Badebetrieb der Feriengäste und Urlauber.  
Hier befanden sich bereits vor der nationalen Wende ein Ausflugslokal „Seeperle“. Diese hatte eine 
große Terrasse mit Bühne und Tanzfläche. Entlang der Promenade befanden sich ein Friseur, ein 
Kosmetiksalon, Laden für Verkauf und Verleih von Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, 
Getränke, Drogerieartikel, Bücher, Zeitschriften, Bade-, Sport- und Freizeitartikel). Die Finnhütte hatte 
eine Versorgungsfunktion und ist heute ungenutzt.  
Des Weiteren waren das private Eiscafé und Snackbar mit Biergarten, das Areal Schwimmcamp 
(Gemeinschaftsräume, Sanitär und Küche) mit westlich angrenzendem Minigolfplatz, Volleyballplatz, 
Schachfeld und Kino (Blechhütte auf Betonplatte) und der östlich angrenzende Spielplatz sowie 
öffentliche Toiletten vorhanden. Direkt am Seeufer waren ein Rettungsturm, ein Bootsanleger und ein 
Verwaltungsgebäude vorhanden. 
Angelegt waren 4 Parkplätze (davon 1 befestigter Hauptparkplatz) mit ca. 1.000 Stellplätzen (s. 
Abbildung 9). 
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Zwischen 1998 – 2001 wurden eine Großwasserrutsche am Seeufer, eine Skateranlage am Standort 
des ehemaligen Kinos sowie ein Irrgarten und Tiergehege angelegt. Im Irrgarten wurden 5.000 
Hainbuchen angepflanzt. 
Das Naherholungszentrum Kiebitz wurde ursprünglich vor der nationalen Wende mit Campingplatz 
und gastronomischem Angebot für ca. 2.000 Urlauber zzgl. Der Tagesgäste angelegt. Darauf stellt der 
Bebauungsplan Nr. 8 aus dem Jahr 1994 mit seinen Änderungen bis zum Jahr 2005 ab. Er erfasst die 
entstandenen Strukturen der Gaststätten, der Badeeinrichtungen sowie die nördliche 
Bungalowsiedlung planungsrechtlich ein. 
 
Abbildung 9: Darstellung des Bestandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISP Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke 

Umweltbericht 
27 
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Die detaillierte Nutzung innerhalb der einzelnen Sondergebiete stellt sich in Bezug auf den 
verbindlichen Bebauungsplan wie folgt dar: 
 
Festsetzungen Verbindlicher B-Plan Nr. 8  

Fläche 
in m² 

Zulässige Nutzungen Bestehende Nutzungen 

SOFerien (§ 10 
BauNVO) 

6.601 Ferienwohnungen, Gebäude für Verwaltung 
und Sanitär, Einzelhandelsbetriebe, Schank- 
und Speisewirtschaften, geschlossene 
Anlagen für sportliche Zwecke, 
Betriebswohnung (ausnahmsweise), offene 
Anlagen für sportliche Zwecke 
(ausnahmsweise) 

Gaststätte „Seeperle“ (jetzt 
Ferienhäuser und 
Fledermausquartier), Snackbar mit 
Biergarten, Eiscafé, leere 
Finnhütten, befestigte Promenade 

SOFreizeit (§ 
11 BauNVO) 
GRZ 0,3 GH 
12,0 m 

19.087 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften, Gebäude für Verwaltung 
und Sanitär, Anlagen für sportliche Zwecke 

Minigolf, Volleyball, Skaterbahn, 
Speisen und Getränke, befestigte 
Zufahrt 

Verkehrsflächen 
und Verkehrs-
flächen mit 
Zweck-
bestimmung 

4.775 
 
3.040 

Befestigter Hauptparkplatz 
 
Unbefestigter Bedarfsparkplatz 

Befestigter Hauptparkplatz 
 
Bedarfsparkplatz (teilbefestigt) 
(5.108 m²) 

Öffentliche 
Grünflächen 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamt 
Grünflächen 

22.207 
 
 
 
 
5.425 
 
 
2.475 
 
30.107 

 
 
 
 
 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstiger Bepflanzungen 
 
Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern 

Schwimmlager, Toilettengebäude, 
Eisdiele, Rettungsturm, 
Verwaltungsgebäude, 
Kinderspielplatz, befestigte Wege 
 
Laubgehölze (4.874 m²) 
 
 
Kiefernwald (4.454 m²) 

 
 

  
b) Bedarfsanalyse 

Seit 2020 mit der Corona-Pandemie sind steigende Urlaubsgästezahlen im Naherholungsgebiet zu 
verzeichnen, welche sich aus heterogenen Bevölkerungsschichten zusammensetzen. So wird der 
Kiebitz Landesgrenzen übergreifend auch von vielen Gästen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt 
besucht. Bisher werden jährlich durchschnittlich 20.000 Übernachtungen in der Saison von Juni bis 
August und ganzjährig ca. 100.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Der touristische Anspruch 
sowie das benötigte Kontingent an Übernachtungsmöglichkeiten und Versorgungsmöglichkeiten hat 
sich seitdem fast verzehnfacht. 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 münden die planungsrechtlichen Ausweisungen in 
gewachsene Strukturen (Georg Glamping, gastronomisches Angebot sowie bestehende 
Freizeitnutzungen). Weiterhin, aufgrund bestehender Förderkulisse sowie weitere Bestrebungen der 
Förderkulisse im Erholungsgebiet, soll die 3. Änderung des Bebauungsplans auf die mögliche, flexible 
Weiterentwicklung des Kiebitzsees abstellen. 
 
Die bedarfsorientierte Nutzung innerhalb der 3. Änderung stellt sich wie folgt dar: 
 

Festsetzungen 3. Änderung B-Plan Nr. 8 

Fläche 
in m² 

Zulässige Nutzungen 

SOFerien (§ 10 
BauNVO) 
GRZ 0,4 
FH 8,0 m 

4.044 Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Gebäude und Räume für die Bewirtschaftung 

SOCamp (§ 10 
BauNVO) 
GRZ 0,2 

1.100 Safari- und Tipizelte, Nebenanlagen § 14 BauNVO, Garagen § 12 BauNVO 

SOFremd (§11 
BauNVO) 

 
 

Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe (z. B. Friseur), freie 
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1a GRZ 0,8 
1b GRZ 0,4 
FH 8,0 m 

3.999 
924 

Berufe (z. B. Massagen, Kosmetik), Beherbergung u.a, Safari- und Tipizelte, 
Verwaltung und Bewirtschaftung, Betriebswohnungen 

SOFremd2a 
GRZ 0,8 
FH 7,0 m 

2.562 Anlagen für gesundheitliche, kulturelle und sportliche Zwecke, Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften, Verwaltung und Bewirtschaftung 

SOFremd2b-1 
GRZ 0,6 
FH 7,0 m 

3.000 Mehrzweckgebäude, Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Beherbergung 
(Safari- und Tipizelte) 

SOFremd2b-2 
25 % 
Versiegelung 

4.641 Anlagen für Sport und Spiel, Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

SOFremd2c 
GRZ 0,4 
FH 7,0 m 

3.287 Sanitärgebäude, Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

Verkehrsflächen 
und 
Verkehrsflächen 
besonderer 
Zweckbestimmung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 
BauGB) 

4.775 
 
6.590 
 
3.039 

Befestigter Hauptparkplatz 
 
Teilbefestigter Bedarfsparkplatz (25 %) 
 
Befestigte Geh- und Radweg, Straßen 

Öffentliche 
Grünflächen mit 
Zweckbestimmung 
 
 
 
 
 
 
Gesamt 
Grünflächen 

12.646 
 
 
4.454 
 
4.874 
 
5.108 
 
 
27.082 

Irrgarten, Fest- und Liegewiese, Liegewiese, Skulptur, Gehölzinsel, Biotop, 
Parkanlage, Abstandsgrün, extensive Wiese mit Hecke 
 
Parkanlage (8 % Versiegelung) 
 
Abstandsgrün 
 
Extensive Wiese, Hecke 

 

2.9.1.8 Begründung des Bedarfes / Alternativenprüfung 

SOFerienhausgebiet und SOCampingplatzgebiet 
Keine unmittelbare neue Zulässigkeit von weitern Nutzungen. Planungsrechtliche Ausweisungen 
münden in gewachsene Strukturen (George Glamping, Tipi-Zelte) und steuern bauliche Arrondierung 
der bestehenden Strukturen durch Ausweisung von Baugrenzen und der spezifischen Festsetzung 
von Geschossigkeiten und Grundflächenzahlen. 
 
SOFremd1a und SOFremd1b fangen die bestehenden Gastronomiebetriebe entlang der 
südwestlichen Promenade ein (Eiscafé und Biergarten). Durch die Ausweisung der Zulässigkeit von 
Wohnungen i. S. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO soll vor allem dem Wunsch des Gewerbetreibenden des 
Eiscafés nachgekommen werden, um den anhaltenden Vandalismus zu minimieren. 
Gleichzeitig ermöglicht die Zulässigkeit von „Gebäuden bzw. Räumen für freie Berufe im 
Gesundheitswesen“ eine Nachnutzung der leerstehenden Finnhütte zum Parkplatz hin bzw. des 
Baufeldes. Hier ist angedacht langfristig ein Friseur oder Kosmetiker zu integrieren, welcher bereits in 
der Vergangenheit nachgelagert zur ehemaligen Seeperle ansässig war. Alternativ sollen jedoch auch 
Übernachtungsmöglichkeiten nicht ausgelassen werden. 
 
SOFremd2b-1 und SOFremd2b-2 stellen vor allem auf die bestehende Bestandsnutzung des 
Schwimmlagers mit verschiedenen Gemeinschafts- und Sozialräumen ab. Gleichzeitig bestehen 
gegenwärtig die Bestrebungen im Rahmen der KoMoNa-Förderung eine Attraktivierung des 
Schwimm- und Ferienlagers zu realisieren. Um hier bauplanungsrechtlich flexibel auf die 
Rahmenbedingungen der Zuwendungen des Fördermittelgebers zu reagieren (es ist sowohl eine 
Sanierung und Attraktivierung der bestehenden Bungalowbauten als auch ein flexibler Ausbau in 
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Form von Zelten denkbar), soll analog mit der Ausweisung von „Gebäude und Räume der 
Beherbergung „Safari- und Tipizelte)“ Sorge getragen werden. 
 
SOFremd2a soll die Weiterentwicklung der Wasserwacht sowie des Bootsverleihs im Rahmen der 
LEADER-Projektskizze „Snackbar“ ermöglichen. Neben dem Bootsverleih sowie der Räumlichkeiten 
der Wasserwacht als bauliche Anlagen für die Verwaltung und Bewirtschaftung des 
Erholungszentrums, soll nachgelagert die Integration einer Ganzjahresgastronomie mit inklusivem 
Nutzungskonzept, welche die saisonalen Angebote entlang der Promenade ergänzt, ermöglicht 
werden. 
 
SOFremd2c stellt auf die Bestandsnutzungen des öffentlichen Toilettengebäudes und des Eiscafés 
ab. Innerhalb der SOFremd1 und SOFremd2 werden die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften deshalb allgemein zugelassen, damit die wirtschaftlichen und 
touristischen Entwicklungsspielräume bzgl. des Standortes nicht zu stark eingeschränkt werden. 
 
Verkehrsflächen und Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung fangen den bestehenden 
Hauptparkplatz und Geh-/Radweg (Promenade) ein. Für die verkehrliche Erschließung des geplanten 
Mehrzweckgebäudes (Schwimmcamp) und ganzjährige Gaststätte im Bereich des Rettungsturms, 
wird eine öffentliche Straßenverkehrsfläche erforderlich. Der Bedarfsparkplatz wird in Richtung 
Badebetrieb verlagert und vergrößert. Mit der Verlagerung wird eine fußläufige Anbindung an den 
Badebetrieb geschaffen. Früher wurde das Erholungsgebiet vor allem mit dem Fahrrad besucht. 
Heute reist die Mehrzahl der Besucher motorisiert an. Diese Fahrzeuge sollen extern vom 
Badebetrieb abgestellt werden. Weiterhin entfallen zukünftig ca. 20 Pkw-Stellplätze auf dem 
Hauptparkplatz durch das Eröffnen einer Bushaltestelle. 
 
Öffentliche Grünflächen mit Zweckbestimmung fangen die bestehenden Grünflächen Irrgarten, 
Fest- und Liegewiese, Liegewiese, Skulptur, Gehölzinsel und Biotop ein. Die wertvollen 
Laubgehölzflächen, welche bereits in den verbindlichen Bebauungsplänen als Fläche zum Erhalt 
festgesetzt sind, werden als Abstandsgrün Nr. 1 erhalten. Bauliche Nebenanlagen sind hier nicht 
zugelassen. 
Die Nadelgehölzflächen, welche in den verbindlichen Bebauungsplänen als Fläche zum Anpflanzen 
von Bäumen und Sträuchern festgesetzt waren, werden als Parkanlage erhalten. Bauliche 
Nebenanlagen, z. B. befestigte Wege, Stadtmobiliar bis zu 8 % Befestigung, werden zugelassen.  
Die zulässige Versiegelung wird auch im SOFremd2b-2 auf max. 25 % Voll- bzw. Teilversiegelung, im 
Bedarfsparkplatz auf max. 25 % Teilversiegelung, begrenzt. Innerhalb des derzeitig vorhandenen 
Bedarfsparkplatzes werden die teilbefestigten Fahrstreifen entsiegelt und extensives Grünland 
entwickelt. Zusätzlich wird eine 3-reihige Hecke entlang der östlichen Seite angepflanzt und Habitate 
für die Zauneidechsen eingebracht. 
Mit diesen Maßnahmen werden die, gegenüber der verbindlichen Bebauungspläne, zusätzlichen 
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft vor Ort, innerhalb des Plangebietes der 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 8, kompensiert. Ein noch geringerer Versiegelungsgrad ist aufgrund der 
vorhandenen Überbauungen und Versiegelungen nicht möglich. 
 

2.9.1.9 Überwiegend öffentliches Interesse am Planvorhaben 

Die verbindlichen Bebauungspläne aus den Jahren 1994 bis 2005 sind aufgrund der gewachsenen 
Strukturen nicht mehr vollumfänglich anzuwenden.  
Die seit 2020 stark angestiegenen Urlaubs- und Tagesgäste benötigen Übernachtungsmöglichkeiten, 
kleine Läden zum Erwerb von Waren des Urlaubs- und Freizeitbedarfs, Gaststätten (Imbiss, 
Snackbars), behindertengerechte Sport- und Spielanlagen sowie Parkmöglichkeiten für Pkw. Damit 
verbunden sind folgende Arbeitsplätze während der Saison von Mai bis September bzw. ganzjährig: 
 SOFerien – 2 bis 3 Arbeitskräfte 
 SOFremd1 – 5 Arbeitskräfte (2 Arbeitskräfte Eisdiele, 3 Arbeitskräfte Snackbar) 

SOFremd2a – Verwaltung – 4 technische Arbeitskräfte (Rettungsschwimmer, Hausmeister, 
Reinigungskräfte) 
SOFremd2a – Ganzjahresgastronomie – 12 Arbeitskräfte (Service, Küche, Reinigung) davon 3 
Arbeitskräfte ganzjährig. Dabei handelt es sich um Arbeitskräfte, die auf dem ersten Arbeitsmarkt 
schwer vermittelbar sind. 
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Zur Sicherung des Badebetriebes und der vorhandenen bzw. zukünftigen Arbeitsplätze, besteht ein 
erhebliches öffentliches Interesse am Planvorhaben der 3. Änderungsplanung. Alternativen 
hinsichtlich eines geringeren Überbauungs- und Versiegelungsgrades wurden im 
Aufstellungsverfahren der 3. Änderungsplanung berücksichtigt. 
Dementsprechend wurde der allgemein zulässige Überbauungs-/Versiegelungsgrad im SOFremd1b 
und SOFremd2c auf GRZ 0,4 und im SOFremd2a und SOFremd2b-1 auf GRZ 0,6 begrenzt. 
Im SOFremd2b-2 dürfen nur 25 % der Flächen voll- oder teilversiegelt und im Bedarfsparkplatz nur 
25 % der Flächen teilversiegelt werden. Ein noch geringerer Versiegelungsgrad ist aufgrund der 
vorhandenen und geplanten Bebauungen und Versiegelungen nicht möglich. 
Bei Nichtdurchführung der 3. Änderungsplanung könnte der dringende Bedarf an Unterkünften für 
Ferien und Urlaub, die für das Gebiet erforderlichen Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Sport- und Spielanlagen und Pkw-Stellplätze, nicht gedeckt werden. 
Die Folge ist die Abwanderung der Erholungssuchenden, welche grundsätzlich ihren Urlaub und 
Freizeit im Erholungsgebiet Kiebitz gesucht hätten. 
Für die Stadt Falkenberg/Elster stellt der Betrieb des Erholungszentrums Kiebitz eine wirtschaftliche 
Entwicklung dar.  
Das Planvorhaben fügt sich in eine vorhandene städtebauliche Vorprägung ein. Es liegen beste 
Infrastrukturvoraussetzungen vor. Eine zusätzliche Beeinträchtigung des Naturraumes aufgrund 
großflächiger Erschließungsmaßnahmen besteht nicht. Das Vorhaben erzeugt aufgrund seiner 
exponierten Lage innerhalb des Erholungszentrums Kiebitz, keine veränderte Sichtbarkeit im LSG. 
Der zentrale Zweck des LSG, die Landschaftsbestandteile um den Kiebitzer Baggerteich wegen ihrer 
besonderen Bedeutung für die Erholung zu schützen, wird nicht beeinträchtigt. 
Die zusätzliche Beanspruchung von Bodenfunktionen auf ca. 0,2 ha ergibt sich rein rechnerisch aus 
der vorhandenen Bodenversiegelung innerhalb der in den verbindlichen Bebauungsplänen 
festgesetzten Grünflächen und der Erweiterung des Bedarfsparkplatzes. 
Diese zusätzliche Bodenbeanspruchung kann innerhalb des Plangebietes der 3. Änderungsplanung 
durch Entsiegelung im ehemaligen Bedarfsparkplatz P3 mit Umwandlung von Intensiv- in 
Extensivgrünland und Anpflanzen einer Hecke, kompensiert werden. 
Mit den Festsetzungen zur Erhaltung von wertvollen Gehölzstrukturen und Biotopen ist von einer 
positiven Entwicklung für das Landschaftsschutzgebiet, gegenüber den verbindlichen 
Bebauungsplänen aus den Jahren 1994 bis 2005 auszugehen 
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3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung 
der Planung 

 
Tabelle 6: mögliche Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
 

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen 

baubedingt betriebsbedingt anlagebedingt 

Mensch Staub- und Lärmbelastung Lärm Lärm, Staub, Geruch 

Boden Änderung der Bodenschichten 
während der Bauphase (geht 
in anlagebedingt über) 

keine Verlust von Bodenfunktionen 
durch Versiegelung 

Wasser Potenzielle Wassergefährdung 
während der Bauphase 

keine Reduzierung der 
Oberflächenversickerung 
sowie der 
Grundwasserneubildungsrate 

Klima / Luft keine keine Veränderung des örtlichen 
Kleinklimas durch zusätzliche 
Überbauung und 
Bodenversiegelung 

Flora und 
Fauna 

Vegetationsfreimachung (geht 
in anlagebedingt über) 
Lärm- und optische 
Beeinträchtigungen, 
Tötungsgefahr 

keine Verlust Lebensraum 
Zauneidechsen, 
Fledermäuse 

Ortsbild / 
Erholungs-
nutzung 

keine keine Veränderung des Ortsbildes 

Kultur- und 
Sachgüter 

bisher nicht bekannt keine bisher nicht bekannt 

Fläche keine keine keine 

 

3.1 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche steht in engen Wechselbeziehungen zu allen übrigen Schutzgütern (Boden, 
Wasser, Klima / Luft u.a.), welche im Umweltbericht separat betrachtet werden. Deshalb werden für 
das Schutzgut Fläche lediglich Flächennutzungskonflikte betrachtet. 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 betrifft ein bestehendes Naherholungszentrum. Der 
Plangebietsstandort stellt eine logische und fachlich plausible Fortentwicklung des Erholungszentrums 
dar. Der Standort führt nicht zu Zerschneidungseffekten der freien Landschaft. Hieraus folgt die 
Einschätzung, dass in Bezug auf das Schutzgut Fläche von einer geringen bzw. unerheblichen 
Umweltauswirkung auszugehen ist. 
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3.2 Schutzgut Boden 

Im Rahmen der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 werden folgende Eingriffe in das Schutzgut 
Boden vorbereitet. 
  
Tabelle 7: Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes  
 

Bezeichnung Baugebiet Flächengröße 
in m² 

versiegelbare bzw. 
überbaute Fläche in m² 

SOFerien (GRZ 0,8) Flst. Teil aus 202 und Teil aus 249 
(alt 234), 198, 99, 41 

6.601 5.280,8 

SO Freizeit (GRZ 0,3), Flst. Teil aus 249 (alt 234) 19.087 5.726,1 

Befestigter Parkplatz, Flst. Teil aus 249 (alt 234) 4.775 4.775 

unbefestigter Parkplatz, Flst. Teil aus 249 (alt 234) 
(25%) 

3.040 760 

Öffentliche Grünflächen, Flst. Teil aus 249 (alt 234) 
- davon Erhalt 
- davon Anpflanzen 
- davon Zweckbestimmung 

30.107 
(5.425) 
(2.475) 
(22.207) 

- 

Summe 63.610,0 16.451,9 

 
Tabelle 7a: zulässige Bebauung der Erweiterungsflächen 
 

Bezeichnung Baugebiet Flächengröße in m² überbaute Fläche in m² 

SOCamp (GRZ 0,2) 1.433 286,6 

 
Gemäß rechtsverbindlichem Bebauungsplan sind 16.451,9 m² versiegelte / überbaute Fläche 
festgesetzt. Auf dem bestandsgeschützten Campingplatz sind 286,6 m² versiegelt bzw. zulässig 
bebaut. 
Insgesamt sind 16.738,5 m² zulässig überbaut / versiegelt. 
 
Tabelle 8: Festsetzungen der 3. Änderungsplanung 
 

Festsetzung Flächengröße in m² davon versiegelbare Fläche in m² 

SOFerien (GRZ 0,4) 4.044 1.617,60 

SOFremd1a (GRZ 0,8) 3.999  3.199,20 

SOFremd1b (GRZ 0,4) 924 369,60 

SOFremd2a (GRZ 0,6)  2562 1.537,20 

SOFremd2b-1 (GRZ 0,6) 3.000 1.800,00 

SOFremd2b-2 (25%) 4.641 1.160,25 

SOFremd2c (GRZ 0,4) 3.287 1.314,80 

SOCamp (GRZ 0,2) 1.100 285,00 

VF (50%) 3.039 1.519,50 

Parkplatz (100%) 4.775 4.775,00 

Bedarfsparkplatz (12,5%) 6.590 823,75 

Öffentliche Grünflächen 
- davon Park (8 %)  

27.082 
(4.454) 

 
356,32 

Gesamt 65.043 18.758,22 

 
Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 können 2.019,72 m² Boden (18.758,22 m² - 
16.738,5 m²) zusätzlich beeinträchtigt werden.  

Konflikt 1 = 2.019,72 m² Boden vorbelasteter allgemeiner Funktionsausprägung 
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3.3 Schutzgut Wasser 

Der chemische Zustand des Grundwassers und der angrenzenden Oberflächengewässer wird durch 
die vorliegende Planung nicht verändert bzw. verschlechtert, da durch die 3. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 8 bzw. die zukünftigen zusätzlichen bzw. geänderten Nutzungen keine Einträge 
wassergefährdender Stoffe in nennenswertem Umfang zu erwarten sind. Grundsätzlich ist der 
Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser im § 54 Abs. 4 BbgWG geregelt. Das anfallende 
Niederschlagswasser kann vor Ort zur Versickerung gebracht werden. Die Grundwasserneubildung 
wird nicht beeinträchtigt. 
 

3.4 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

3.4.1 Biotope und Flora 

Mit der 3. Änderung des Bebauungsplans sind keine geschützten Biotope und Pflanzenarten oder 
Gehölze, sondern nur intensiv genutzte öffentliche Grünflächen im geringen Umfang betroffen. Ein 
Kompensationserfordernis besteht nicht. 

3.4.2 Fauna 

bau- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen 
Bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahme, baubedingter Lärm und optische Störungen 
sowie Verletzungs- und Tötungsgefahr sind mit Durchführung der Vorhaben zu erwarten. 
Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind für die voraussichtlichen erheblichen Beeinträchtigungen 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. 
 
Es besteht ein Kompensationserfordernis: 
 K2 – Verlust Lebensraum Zauneidechsen 
 

3.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Das vorhandene Erholungsgebiet „Kiebitz“ stellt sich mit seinen baulichen Anlagen, die der Erholung 
dienen, in einer mit zahlreichen Großbäumen geprägten parkähnlichen Grünanlage dar. 
Durch die in vorliegender Planung getroffene Festsetzung der Gebäudehöhen von max. 8,0 m wird die 
Gebäudehöhe gegenüber den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 8 sogar um 4,0 m herabgesetzt. 
Der vorhandene Gebietscharakter wird durch die vorgesehenen Neubebauungen sowie 
standortbezogener Nutzungsverschiebungen nicht verändert. 
Es sind keine Beeinträchtigungen des bestehenden Landschaftsbildes festzustellen. 
 

3.6 Schutzgut Klima und Luft 

Um der Flächenaufheizung am Standort entgegenzuwirken werden sämtliche nicht durch bauliche 
Anlagen überstandenen Flächen grünordnerisch angelegt.  
Die lokale Erwärmung durch die im Plangebiet bereits vorhandenen Versiegelungen wird von den 
angrenzenden Wasser- und Agarflächen und deren Wirkung als Kaltluftentstehungsgebiet positiv 
beeinflusst. Daran ändert sich mit Umsetzung des Planvorhabens nichts, da die angrenzenden 
Wasser- und Agrarflächen und ihre Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiet im Gesamtraum erhalten 
bleiben und auch weiterhin ein Austausch im Bereich der lockeren Bebauung und dem Plangebiet 
stattfinden kann. Eine zusätzliche Barrierewirkung durch die Erweiterung der Bebauung wird nicht 
gesehen, der im Umfeld des Plangebietes vorhandene Gebäudebestand wirkt bereits jetzt als 
Barriere, sodass ein Abfließen der Kaltluft von West nach Ost unterbunden wird. 
Ein Kompensationserfordernis ist nicht zu erkennen. 
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3.7 Schutzgut Mensch 

3.7.1 Immissionsschutz i. S. BImSchG 

Die Gebietseinordnung, wo sich das Plangebiet befindet, ist als Mischgebiet anzusprechen. Innerhalb 
des Plangebietes ist innerhalb des sonstigen Sondergebietes nach § 11 BauNVO ebenfalls von einem 
Mischgebiet auszugehen, da eine entsprechende Geruchsbelastung durch die angrenzende 
Tierhaltungsanlage vorliegt. 
 
Anlageimmissionen durch Vorbelastungen 
 
Lärm 
Die gutachterliche Bewertung zeigt, dass die Lärmimmissionen durch den Betrieb der bestehenden 
Schweinezuchtanlage die Immissionsrichtwerte der TA Lärm Nr. 6.1 eingehalten bzw. unterschritten 
werden.  
 
Geruch 
Die gutachterliche Bewertung zeigt, dass die Geruchsimmissionen durch den Betrieb der bestehenden 
Schweinezuchtanlage auf keiner maßgeblichen Beurteilungsfläche eine Jahresgeruchshäufigkeit von 
15% überschreiten. Für die Beurteilungsflächen, auf denen Ferienhäuser und/oder eine Beherbergung 
zulässig sind, wird zudem der Immissionswert von 10% Wahrnehmungshäufigkeit im Jahresmittel 
eingehalten und sogar unterschritten. 
 
Staub 
Die gutachterliche Bewertung zeigt, dass sich an allen maßgeblichen Beurteilungspunkten (alle 
bebaubaren Bereiche) für die Staubparameter PM2,5-Partikel und Staubniederschlag durch den 
Betrieb der bestehenden Schweinezuchtanlage ergeben, die unterhalb der jeweiligen 
Irrelevanzschwelle der TA Luft liegen. Für PM10-Partikel werden die Irrelevanzwerte und für BUP1 
(SOFremd2c) und BUP3 (SOFremd2b), unter Berücksichtigung der Vorbelastung, die 
Immissionswerte ebenfalls unterschritten. 
Aufgrund der Unterschreitung der Irrelevanzschwelle von PM10-Partikel und geringen 
Zusatzbelastungen ohne weitere Emittenten im Umfeld des Plangebietes, können außerdem auch 
Beeinträchtigungen durch auftretende Bioaerosole ausgeschlossen werden. 
 
Die gutachterlichen Untersuchungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte für Wohn- und 
Mischgebiete eingehalten werden. 
Mit den im Bebauungsplan getroffenen Hinweisen zu den geltenden Immissionsrichtwerten sind 
erhebliche Beeinträchtigungen auf das Bebauungsplangebiet (3. Änderung) durch Schall, Staub und 
Geruch auszuschließen. 
 
Baubedingte Auswirkungen 
Baubedingte Auswirkungen sind zeitlich auf die Tageszeit und Bauzeit beschränkt. Erhebliche 
baubedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

3.7.2 Hochwasserschäden 

Mit den in der Planung getroffenen Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen, sind 
wesentliche Gesundheits- und Sachschäden im Hochwasserfall (HQ200) auszuschließen. 
  

3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern sind Güter zu verstehen, die Objekte von gesellschaftlicher 
Bedeutung als architektonisch wertvolle Bauten oder archäologische Schätze darstellen und deren 
Nutzbarkeit durch die Planung eingeschränkt werden könnte. 
Hinweise auf Bodendenkmalbereiche im Bereich des Plangebietes liegen nicht vor. 
Sollten im Rahmen der Bauarbeiten wider Erwarten bodendenkmalrelevante Funde entdeckt werden, 
ist der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte des Grundstückes aufgefordert, evtl. Funde von 
archäologischen Denkmalen gemäß BbgDSchG, zu melden. 
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3.9 Schutzgebiete gemäß BNatSchG 

Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Kiebitzer Baggerteich“ und plant somit in eine 
Ausnahme- bzw. Befreiungslage hinein. Eine Voranfrage auf Zustimmung wurde von der Gemeinde 
an das MLUK mit Datum vom 16.08.2023 gestellt. 
 

4 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die Schutzgüter stehen in vielfältigen, sensiblen Beziehungen zueinander. Von der Planung sind in 
Ermangelung vielfältiger Tier- und Pflanzenarten im Plangebiet oder anderen bedeutsamen 
ökologischen Funktionen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf etwaige Wechselwirkungen 
zu erwarten. 
 

5 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Eine Nichtdurchführung der Planung würde zur Abwanderung der Erholungssuchenden, welche ihren 
Urlaub und ihre Freizeit im Erholungsgebiet Kiebitz suchen, zur Folge haben. Für die Stadt 
Falkenberg/Elster würde ein wirtschaftlicher Betrieb des Erholungsgebietes beeinträchtigt werden. 
 

6 Prognose bei Durchführung der Planung mit Maßnahmen zur Vermeidung, 
zur Verringerung und zum Ausgleich 

Die Planung dient der Allgemeinheit, also dem öffentlichen Interesse. Die durch die Planung 
unvermeidbaren Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft können ausgeglichen werden. Es ist davon 
auszugehen, dass sich der Umweltzustand gegenüber dem Ist-Zustand nicht wesentlich verändert. 
 

7 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
erheblich nachteiliger Umweltauswirkungen 

Die Belange des Umweltschutzes sind gem. § 1 Abs. 6 Nr.7 BauGB bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Im Besonderen sind auf der 
Grundlage der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gem. § 1a Abs. 3 BauGB i.V. mit § 15 Abs. 1 
BNatSchG die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch geplante Siedlungserweiterungen 
zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich zu entwickeln. 
Die Bauleitplanung stellt zwar selbst keinen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Nicht unbedingt 
erforderliche Beeinträchtigungen sind aber durch die planerische Konzeption zu unterlassen bzw. zu 
minimieren und entsprechende Wertverluste durch Aufwertung von Teilflächen soweit möglich 
innerhalb des Gebietes bzw. außerhalb des Gebietes durch geeignete Maßnahmen auszugleichen. 
Dem Grundsatz der Vermeidung wurde in der vorliegenden Planung durch die gemäß § 17 BauNVO 
festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) Rechnung getragen. Damit erfolgt eine Bodenbeanspruchung 
nur im für das Vorhaben unerlässlichen Maße. Darüber hinaus sind innere Fahrwege und 
Sportanlagen wie z. B. Volleyball und Minigolf, in wasserdurchlässiger Bauart auszuführen. 
Aus der Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile ergeben sich hinsichtlich der 
umweltbezogenen Zielvorstellungen Anforderungen aufgrund nachteiliger Umweltauswirkungen bei 
folgenden Schutzgütern: 

• Boden und Artenschutz 
 
Zur Vermeidung und Kompensation sind nachfolgende Maßnahmen vorgesehen. 
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7.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

 
VASB1 – Wegebeleuchtung  
Für die Wegebeleuchtung sind Full-Cut-Off-Leuchten auf Leuchtmasten geringer Höhe (max. 3 m) zu 
installieren. Die Anstrahlung ist von oben nach unten zu richten. Als Leuchtmittel sind Amber-LEDs 
max. 2.700 Kelvin einzusetzen. Ein bedarfsgerechter Betrieb z.B. durch Schaltuhren und 
Bewegungssensoren, ist zu gewährleisten. 
 
VASB2 – Bauzeitenregelung für Brutvögel 
Baumaßnahmen sind außerhalb der Brutzeit im Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang April zu 
beginnen, um eine Ansiedlung von brütenden Vogelarten in potenziellen Störungsbereichen zu 
unterbinden. 
 

7.2 Ausgleichsmaßnahmen 

(Landschaftspflegerische Maßnahmen innerhalb des Plangebietes) 
 
Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
Maßnahme 1 (M1) – Fledermaus-Winterquartier  
Festgesetzt ist das vorhandene Fledermaus-Winterquartier im Sondergebiet SOFerien, welches für 
die Beseitigung von Lebensraum für Winterquartier der Mopsfledermaus, sonstiges Quartier für 
Braunes Langohr, Winterquartier für Erdkröte und Nester Rotschwänzchen und Rauchschwalbe, 
infolge der Abrissmaßnahme Seeperle errichtet wurde. 
Als Ersatzquartier wurde eine Zisterne (Klärgrube) umgebaut und mit Boden abgedeckt. 
 
Maßnahme 2 (M2) – Begrenzung Bodenversiegelung im SOFremd2b-2 
Im sonstigen Sondergebiet (SOFremd2b-2) dürfen max. 25 % Bodenflächen teil- oder vollversiegelt 
werden.  
 
Maßnahme 3 (M3) – Begrenzung Bodenversiegelung im Bedarfsparkplatz 
Im Bedarfsparkplatz dürfen max. 25 % Bodenflächen teilversiegelt werden. 
 
Maßnahme 4 (M4) – Entsiegelung Fahrstreifen (P3) 
Innerhalb des im verbindlichen Bebauungsplan festgesetzten Bedarfsparkplatzes P3, ist der 
teilversiegelte Fahrstreifen zu entsiegeln. 
Umfang der Maßnahme: 2.540 m² 
 
Maßnahme 5 (M5) – Umwandlung Intensiv- in Extensivgrünland  
Im Bereich des ehemaligen Bedarfsparkplatzes P3 ist Extensivgrünland zu entwickeln und zu pflegen.  
Umfang der Maßnahme: 4.490 m² 
 
Maßnahme 6 (M6) – Anlegen Hecke 
Östlich des Extensivgrünlandes ist eine 3-reihige Hecke mit gebietsheimischen Pflanzenarten der 
Pflanzliste (Anlage 7) in einer Dichte von 1 Gehölz / 2,5 m² anzupflanzen. 
Eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist über 3 Jahre hinweg erforderlich. Pflanzarbeiten, 
Fertigstellung- und Entwicklungspflege sind entsprechend der Fachnormen DIN 18915 bis 18919 
durchzuführen. 
Umfang der Maßnahme: 618 m² 
 
Maßnahme 7 (M7) – Errichtung Zauneidechsenhabitate 
Am Rand des geplanten Extensivgrünlandes sind 9 Lebensräume gemäß nachfolgenden Abbildungen 
im Abstand von ca. 10 – 15 m untereinander in Form von Sandschüttungen mit Steinen (ca. 3,5 m³ 
Sand, Körnung 0-4 mm und ca. 2.5 m³ Steine der Größenklasse 10-30 cm) herzustellen. 
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5 Lebensräume in Form von Sandschüttung in Kombination mit Stubben oder Starkholz (ca. 3,5 m³ 
Sand, Körnung 0-4 mm mit je nach Größe 1-2 Stubben oder ca. 2.5 Raummeter Starkholz, kein 
Weichholz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um viele südexponierte Bereiche auszubilden, werden die Sandhügel als längliche Wälle mit einer 
Ost-West-Ausrichtung aufgebaut. Steine bzw. Starkholz / Stubben sind nördlich auf den Sandhaufen 
aufzulegen. 
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  Steinhaufen 
 
  Holzhaufen 
 
 

7.3 Pflegemaßnahmen für M5 und M7 

Das Pflegekonzept für M5 und M7 beinhaltet: 
- Keine Bodenbearbeitung 
- Vollständiger Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

 
Mahd: je nach Witterung ist die erste Mahd zwischen Anfang Mai bis Mitte Juni und die zweite Mahd 
mindestens 10 Wochen später (August oder September) durchzuführen. 
Bei der ersten Mahd sind die wüchsigen Bereiche zu mähen. Im Bereich der Stein-/Holzhaufen ist 
nicht zu mähen. Bei der zweiten Mahd ist die Grasflur im Bereich der Stein-/Holzhaufen unter 
Einhaltung von Deckungsstrukturen mit zu mähen. Die Sandflächen sind freizuhalten. Aufkommende 
Gehölze, ausgenommen Brombeere oder Rosensträucher, sind zu entfernen. 
 
Durchführung der Mahd: 

- Am Mittag oder frühen Nachmittag 
- Verwendung schneidende Werkzeuge (z.B. Balkenmäher) 
- Schnitthöhe mindestens 10 cm 
- Fahrgeschwindigkeit 8 km/h 
- Schnittgut abtrocknen und entsorgen (nicht auf Habitate aufbringen) 

 

7.4 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist für alle Schutzgüter in der nachfolgenden Tabelle 9 
dargestellt. 
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Tabelle 9: Eingriffs-/Ausgleichsbilanz 
 
 

EINGRIFF VERMEIDUNG AUSGLEICH + ERSATZ 

Schutzgut Beschreibung des Eingriffs 

bzw. der betroffenen 

Funktionen 

(voraussichtliche Beeinträchti- 

gungen) 

Umfang des 

Verlustes 

(Fläche, 

Anzahl u. ä. 

Angaben) 

Weitere Angaben 

(z. B. Wertstufe, 

Beeinträchti-

gungsintensität, 

Dauer, Art des 

Eingriffs,Kompen-

sationsfaktor) 

Beschreibung der 

Vermeidung 

Maßnahme 

(A Ausgleich, 

E 

Ersatz) 

Beschreibung der 

Maßnahmen 

Umfang der 

Maßnahme 

(Fläche, Anzahl 

u. ä.) 

Ort der Maß- 

nahme; zeitli- 

cher Verlauf 

der Umsetzung 

Einschätzung 

Ausgleichbarkeit / 

Ersetzbarkeit; 

verbleibende 

Defizite 

Mensch / 

Gesund- 

heit / Lärm 

mögliche Beeinträchtigung der 

Erholungsnutzung (Lärm, Staub, 

Geruch) 

nicht 
erheblich 

- - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Tiere, 

Pflanzen 

biologische 

Vielfalt 

Verlust Lebensraum Reptilien 

Verletzungs- und Tötungsgefahr 

Fledermäuse, Brutvögel, 

Reptilien 

11 Individuen - 

 

V1- Wegebeleuchtung 
V2- Bauzeit Brutvögel 
 

 
 
 
 
M1 
M7 
 

 
 
 
 
Fledermausquartier 
Zauneidechsen-
habitate 

 
 
 
 
1 Stück 
9 Stück 

 
 
 
 
innerhalb des 
Plangebietes 

 

 

 

  

 ausgleichbar 

Boden 
Wasser 

Bebauung/Versiegelung 2.019,72 m²  
 
1:8 
1:3 
 
1:2 

 

 

   M2 + M3 
 
M4 
M5 
 
M6 

 

Begrenzung 
Versiegelung 
Entsiegelung 
Umwandlung 
Grünland 
Hecke 
 

 
 
2.540 m² 
4.490 m² 
 
618 m² 

 

 

 
 
innerhalb des 
Plangebietes 
innerhalb des 
Plangebietes 

 

 

 

ausgleichbar 

Klima 
 

Bebauung/Versiegelung nicht 
erheblich 

Vorbelastung - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Lufthygiene Bebauung/Versiegelung nicht 
erheblich 

Vorbelastung - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Land- 
schaftsbild 

Bebauung/Versiegelung nicht 
erheblich 

Vorbelastung - - - - - Kein Ausgleich 
erforderlich 

Kultur- und 
Sachgüter 

Nicht betroffen - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - Kein Ausgleich 
erforderlich 
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8 Umweltüberwachung der Umweltauswirkungen 

Das sogenannte Monitoring stellt eine Möglichkeit dar, im Anschluss an die Planungsphase auch die 
Durchführungsphase des Bauvorhabens auszuwerten. § 4c Satz 1 BauGB sieht vor, dass die 
Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen überwachen, die aufgrund der Bauleitpläne 
eintreten, um in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
Zu überwachen sind die Maßnahmen und die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen nach Art, 
Zeitpunkt und Pflege. 

9 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Falkenberg/Elster hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
18.02.2021 die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 „Erholungszentrum Kiebitz“ beschlossen.  
Anlass und Ziel der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 ist es, das vorhandene 
Naherholungsgebiet unter Berücksichtigung der geplanten Entwicklungen, planungsrechtlich zu 
aktualisieren und zu sichern. 
Das Plangebiet liegt größtenteils im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 8 
vom 30.07.1999 und 27.05.2005 (1. Änderung). 
Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet „Kiebitzer Baggerteich“ und plant somit in eine 
Ausnahme oder Befreiung hinein. Für das Vorhaben der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 
liegen die Voraussetzungen aus überwiegend öffentlichem Interesse vor. 
Das Plangebiet liegt teilweise im Hochwasserrisikogebiet der Elbe. Mit den in der Änderungsplanung 
getroffenen Festsetzungen zum hochwasserangepassten Bauen können Gesundheits- oder 
Sachschäden im Hochwasserfall (HQ200) vermieden werden. 
Das Plangebiet wird von Emissionen der angrenzenden Schweinezuchtanlage mit Biogasanlage 
berührt. 
Für die Ermittlung von Geruchs-, Staub- und Lärmimmissionen auf das Plangebiet wurden 
entsprechende Gutachten (GICON 2024) für die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 erstellt. 
Im Ergebnis der gutachterlichen Prognosen werden die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes 
eingehalten. Erhebliche Beeinträchtigungen durch Staub (PM2,5-Partikel und PM10-Partikel) und 
Gerüche werden ausgeschlossen. 
Für die Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG wurde ein artenschutzfachlicher Bericht (Wiesner, 09/2023) erstellt. 
Für die Vermeidung von Verbotstatbeständen werden Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
(Wegebeleuchtung, Bauzeitenregelungen für Brutvögel, Anlagen Fledermausquartier, Errichtung 
Zauneidechsenhabitate) erforderlich. Mit Durchführung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind 
Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.  
Die Vorhaben der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 8 ermöglichen eine rechnerische 
Neuversiegelung bisher unversiegelter Flächen auf ca. 2.019,72 m². Diese Versiegelung betrifft 
ausschließlich Böden, welche bereits durch Freizeitnutzungen stark vorbelastet sind.  
Neben der Begrenzung der Versiegelung (M2 + M3), erfolgt die Kompensation durch Entsiegelung 
(M4), Umwandlung Intensiv- in Extensivgrünland (M5) und Anlegen einer Hecke (M6) innerhalb des 
Plangebietes. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Kompensation durch die Planung keine erheblich nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
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